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Unsere zusätzliche Empfehlung bei der Verwendung eines 		
Anhängers:

•	 �Kupplung etwa auf Höhe der Radachse 
	 (besseres Kipp- und Bremsverhalten)
•	 Abreiß-Sicherung für die Kupplung
•	 �tieferer Schwerpunkt, ausreichende Spurbreite sowie 
bodenseitig nach außen gestellte Räder für mehr 
Kippstabilität

•	 �ausreichend große (Kopffreiheit) und stabile 
	 Fahrgastzelle
•	 zähe, schockabsorbierende Konstruktionsmaterialien
•	 Gurte und Helm
•	 �Beachtung der Gefahren beim Hinausbeugen 
	 (Speichen, Fahrbahn)
•	 kein Heraushängen von Schals und dergleichen
•	 reflektierende Streifen

Rechtliche Bestimmungen 
für das Fahren mit Kindersitz oder Anhänger

Anhänger zum Personentransport dürfen 
auf Fahrradwegen benützt werden.

Der Fahrradlenker muss hierbei das 	
16. Lebensjahr vollendet haben. 

Der Anhänger ist die einzige Möglichkeit, 
mehrere Kinder mit einem Fahrrad zu 
transportieren, denn pro Fahrrad darf nur 
ein einziger Kindersitz montiert werden! 
Kinder über dem achten Lebensjahr 	
dürfen nur mit Anhängern, Trailerbikes 
oder auf Tandems befördert werden. 
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Anhänger oder Kindersitz?

Radfahren erfreut sich immer größerer Beliebtheit. 
Damit Sie und Ihre Kinder sicher ans Ziel kommen, hat 
der Bereich Heim, Freizeit & Sport im Kuratorium für 
Verkehrssicherheit einen kurzen Leitfaden zusammen-
gestellt, der Ihnen einen Überblick über die Beförde-
rung von Kindern mit dem Fahrrad gibt. 

Nach aktuellen Erkenntnissen ist - richtige Montage 
und umsichtige Fahrweise vorausgesetzt - Ihr Kind in 
einem Fahrradanhänger am besten aufgehoben. 

Aber auch mit einem Kindersitz ist ein sportliches und 
sicheres Weiterkommen gewährleistet, hält man sich an 
einige Grundregeln. 

Kindersitz

Es gilt: nur 1 Kind pro Fahrrad. Das ist dort am besten 
aufgehoben, wo es den Fahrer nicht in Sicht, Aufmerk-
samkeit oder Bewegungsfreiheit einschränkt und auch 
die Stabilität des Fahrrads nicht allzu sehr beeinträchtigt: 
nämlich direkt hinter dem Sattel.  

Gesetzlich vorgeschrieben für Kindersitze am Fahrrad:

•	 �Kindersitz direkt am Rahmen hinter dem Sattel 
	 montieren
•	 �Gurtsystem, das vom Kind nicht leicht geöffnet 
	 werden kann
•	 Höhenverstellbarer Beinschutz
•	 Fixierriemen für die Füße
•	 Lehne, die das Abstützen des Kopfes ermöglicht
•	 Kindersitze nur für Kinder bis zum 8. Geburtstag

Unsere zusätzliche Empfehlung: 

•	 Mittelständer für das Fahrrad
•	 zusätzlicher Speichenschutz auf dem Fahrrad
•	 Helm für das Kind
•	 Schraubfedern beim Sattel sollten abgedeckt werden
•	 Probefahrt ohne Kind (mit einem Kartoffelsack im 	
	 Kindersitz) um sich an das Gewicht und die neue 	
	 Belastung zu gewöhnen

Fahrradanhänger

Gesetzlich vorgeschrieben für Fahrradanhänger:

•	 �unabhängige Lichtanlage, rotes Rücklicht, 	 	
Rückstrahler vorne weiß, hinten rot (bei Anhänger-
breite über 60 cm zwei Stück) und seitlich gelb

•	 Radblockierung oder Feststellbremse für beide Räder
•	 geeignete Rückhaltevorrichtungen/Gurtsysteme
•	 �leuchtfarbener Wimpel auf mindestens 1,5 m hoher 
biegsamer Stange

•	 �Schutz gegen Hinausbeugen 	 	 	 	
(gegen Speichen- und Fahrbahnkontakt)

•	 �betriebssichere Kupplung
	 �Die Beschaffenheit der Kupplung muss gewährlei-
sten, dass der Anhänger aufrecht stehen bleibt, wenn 
das Zugfahrrad umkippt. 

•	 �die Speichen müssen abgedeckt sein, wenn sie für das 	
Kind erreichbar sind

•	 Fahrradständer für das Fahrrad
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